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Abgaben

Beiträge

Gebühren

Steuern

Steuerliche Nebenleistungen

Naturalleistungen
Zeugenpflicht

Wehrpflicht

Sind Geldleistungen...

... ohne spezielle
Gegenleistung

... ihr Primärzweck ist die
Generierung von
Einnahmen...

... sie werden von
Bund/Ländern/Gemeinden
erhoben

Begriffe

Steuerschuldner (=derjenige, der dem Staat
die Steuer überweist)

Steuerträger (=derjenige, den die Steuer
wirtschaftlich belastet)

BuchführungspflichtSteuerarten (wichtigste)

Direkte SteuernESt, KSt, KfzSt, GewSt

Indirekte SteuernUSt, BierSt, EnergieSt

PersonensteuernESt, KSt, Erbschaftsteuer

SachsteuernGrSt, GewSt, USt, KfzSt, Hundesteuer

VerkehrsteuernUSt, KfzSt, VersSt

VerbrauchsteuernBier-, Energie-, Tabak-, Strom- &
Kaffeesteuer

Grundlagen

Steuern

Öffentliche Last

Jeder Kaufmann, der in zwei
aufeinander-folgenden Jahren >80.000 €
Gewinn oder >800.000 € erwirtschaftet
hat, ist buchführungspflichtig (§141 AO)
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Steuerpflicht

Unbeschränkt Natürliche Person + Wohnsitz/gew.
Aufenthalt im Inland

Beschränkt Natürliche Person ohne Wohnsitz/gew.
Aufenthalt im Inland

Wohnsitz

Person muss über Wohnung
verfügen...

... auf eine Art und Weise, die auf
dauerhafte Nutzung schließen lässt

Ermittlungsschema

Werbungskosten

Definition: Dienen Erwerb, Sicherung und
Erhalt der Arbeitseinnahmen

Arbeitnehmer-Pauschbetrag

Sparerpauschbetrag  Freibetrag für Dividenden, Zinsen, ...

Nettoprinzip

Sonderausgaben

Altersvorsorgeaufwendungen    
          

Übrige Sonderausgaben (max. 20 % der
Einkünfte)

 
Außergewöhnliche Belastungen

Prozentsätze sind unter §33 EStG vermerkt

Familienleistungsausgleich

Kinderfreibetrag

Betreuungsfreibetrag

Kindergeld

Günstigerprüfung

Veranlagung

Veranlagungsverfahren (=Selbstständiger
macht Steuererklärung und führt Steuer
selbst ab)

Abzugsverfahren (=Angestellte tragen die
Steuer, aber Arbeitgeber führt sie ab. Z.B.
Lohnsteuer)

Steuertarife

§ 32a EStG enthält die Steuersätze

Ehegattensplitting

Kalte Progression

Einkommensteuer

Sonstige Vorsorgeaufwendungen
bei Selbstständigen und Angestellten
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Steuerpflicht

Gilt für juristische Personen (GmbH, AG, ...)

Beginn der Steuerpflicht Vorgründungs- und Vorgesellschaft

Ende der Steuerpflicht Nach Registerlöschung + Sperrjahr

Veranlagungszeitraum Kalenderjahr VS Wirtschaftsjahr + Wechsel

Ermittlungsschema

Verdeckte
Gewinnausschüttung

=Minderung des Vermögens bzw.
Verhinderung der VermögensmehrungSteuersatz:

15 % + 5,5 % Soli

Körperschaftsteuer
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3 von 10: Körperschaftsteuer

TEIL II: STEUERN



  
Kriterien für Gewerbe

Selbstständigkeit

Nachhaltige Betätigung

Gewinnerzielungsabsicht

Beteiligung am Wirtschaftsleben

Gewerbeertragsschema

Hinzurechnungen

100 % der Zinsen, Renten, dauernden
Lasten und Gewinnanteile stiller
Gesellschafter

50 % der Mieten, Pachten und
Leasingwagen für
unbewegliche Wirtschaftsgüter

20 % der Mieten, Pachten und
Leasingwagen für bewegliche
Wirtschaftsgüter

25 % der Entgelte für die Überlassung von
Lizenzen und Konzessionen

Kürzungen

Abrunden
Mer auf volle 100 € Beträge abrunden!

Gewerbesteuerermittlung

  
Steuermesszahl & Hebesatz

Betragen 3,5 % und min. 200 %

Gewerbesteuer

In Höhe der tatsächlich gezahlten
Grundsteuer
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Leistungen sind steuerbar,
wenn...

Ein Unternehmer sie...

im Rahmen seiner Unternehmung...

im Inland...

...gegen Entgelt ausführt.

Kleinunternehmerregelung

 
Steuerfreie Umsätze

Ausfuhrlieferungen (außerhalb der EU)

Innergemeinschaftliche Lieferungen (EU)

Verkauf/Vermietung/Verpachtung von
Grundstücken

Umsätze aus Tätigkeit von Zahnärzten,
Ärzten, Hebammen...

Umsatzsteueroption
Keine USt VS Vorsteuerabzug

Berechnung

(Bruttopreis/Nettopreis)-1=USt in %

Nettopreis*(1+USt in %)=Bruttopreis

Bruttopreis/(1+USt in %)=Nettopreis

Steuersätze

19 % regulär (Elektronisches, Autos, ...)

7 % ermäßigt (Lebensmittel,
Bücher, Zeitungen, ...)

Reverse-Charge-Verfahren

 kaufende Unternehmer erhält eine
orechnung und muss die USt selbst an

 Finanzamt zahlen.

Vorsteuerabzug

Bei Leistungen zwischen inländischen
Unternehmen

Bei USt-Zahlungen für Leistungen im
innengemeinschaftlichen Erwerb (EU)

Bei entrichteter Einfuhrumsatzsteuer
(Ausland)

Umsatzsteuer

Milch,

USt befreit, wenn Umsatz im Vorjahr ≤25.000 €
und im aktuellen Jahr ≤100.000 € Wahlrecht
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Fällt an bei...

Dividenden

Zinsen

Gewinne aus Wertpapierverkäufen

  
Natürliche Person mit
Privatvermögen...

Bank führt die Steuer für den Anleger ab

Steuerhöhe: 25 % + 5,5 % Soli

  

Im Betriebsvermögen einer
natürlichen Person

40 % bleiben Steuerfrei

Von verbleibenden 60 % können Ausgaben
für den Ertrag abgesetzt werden

Der Rest unterliegt dem persönlichen
Steuersatz

 

In Betriebsvermögen der
Kapitalgesellschaft

Steuerfrei

5 % der Dividende gelten als abziehbare
Betriebsausgabe, werden also doch
versteuert

Kapitalertragsteuer

Freibetrag pro Person 1.000 €
(Freistellungsauftrag nötig!)

< 10 % Beteiligung: Dividenden voll
steuerpflichtig (15 % KSt + ggf. GewSt),
sonst zu 95 % steuerfrei
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Bemessungsgrundlage

Fällt an beim Verkauf inländischer
Grundstücke

Der Kaufpreis bzw. bei
Zwangsversteigerungen das höchste Gebot

Der Steuersatz liegt bei 3,5 %, Länder
entscheiden aber selbst, daher meist
4,5-6,5 %

Steuerbefreiungen

Erwerb durch Ehegatten und Verwandte in
direkter Linie des Verkäufers

Schenkungen unter Lebenden oder
Erbschaft

Bei Erwerb mit geringfügigem Wert  
(<2.500 € Bagatellgrenze)

Umstrukturierung von Konzernen

   
Verhältnis zu anderen Steuern

USt: §4 Nr. 9a UStG nimmt Grunderwerbe
von der USt aus.

Erbschafts- & Schenkungssteuer:
Grundstückserwerb durch Tod/Schenkung
ist von der GrESt ausgenommen.

Beides dient der Vermeidung einer
Doppelbesteuerung!

Eintragung

Beurkundung durch Notar oder Gericht
notwendig

Der Käufer schuldet und trägt die Steuer
auch, das Gericht ist aber steuerpflichtig

Grunderwerbsteuer
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Grundsteuer

Fälligkeit

Steuerbefreiung

Grundlage ist der Grundsteuerwert, 
den das Finanzamt festlegt

Grundbesitz inländischer juristischer
Personen des öffentlichen Rechts

Religionsgesellschaften in Rechts

Grundbesitz, der der Allgemeinheit dient
(Schienenwege, Friedhöfe, Häfen....)

15.02

15.05

15.08

15.11

Hebesatz

Steuermesszahl § 15GrStG
(Bundesmodell)

Unbebaute Grundstücke: 0,34%

Bebaute Grundstücke: 0,31%

Wohngrundstücke: 0,31%

Geschäfts-/sonstige Grundstücke 0,34%

wird von der Gemeinde
festgelegt, meist 350%

Besteuerungsgrundlage
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Steuerbefreiungen § 13 ErbStG

Hausrat im Wert von bis zu 41.000 € bei
Personen mit Steuerklasse 1

Zuwendungen zum angemessenen
Lebensunterhalt und zur Ausbildung

Übertragung von Familienheimen

Bei Schenkung an Ehegatten

Bei Erbfall an Ehegatten, wenn es 10 Jahre
weiter bewohnt bleibt

Erbfall an Kinder, wenn es <200qm ist und
10 Jahre bewohnt wird

  
Ermittlung des Vermögenswerts

Unbebaute
Grundstücke=Fläche*Bodenrichtwert

Bei bebauten Grundstücken: Vergleichs-,
Ertrags- und Sachwertverfahren

Bei Kapitalvermögen:

Aktien & Wertpapiere mit niedrigsten
Stichtagskurs bewertet

Nicht börsennotierte Anteile an
Kapitalgesellschaften werden mit
Ertrags-/Vergleichswertverfahren ermittelt

Lebensversicherungen werden mit ihrem
Rückkaufswert bewertet

Bei BetriebsvermögenGrundmodell VS Optionsmodell

Freibeträge

Erbschafts- und
Schenkungsteuer

Steuersätze
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Regelt...

Ermittlung...

Festsetzung...

Erhebung...

... und Vollstreckung von Steuern

   
Besteht aus 9 Teilen

Einleitende Vorschriften

Steuerschuldrecht

Allgemeine Verfahrensvorschriften

Durchführung der Besteuerung

Erhebungsverfahren

Vollstreckung

Außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren

Strafen und Bußgelder

Schlussvorschriften

Zuständigkeiten

Wohnfinanzamt (ESt natürlicher Personen)

Geschäftsleitungsfinanzamt                          
(KSt juristischer Personen)

Betriebsfinanzamt (USt, GewSt)

Pflichten

Finanzamt

Untersuchungspflicht (§ 88 AO)

Beratung- und Auskunftspflicht (§ 89 AO)

Anhörungspflicht (§ 91 AO)

Steuerpflichtiger

Mitwirkungspflicht (§ 90 AO)

Auskunftspflicht (§ 93 AO)

Abgabepflicht (§ 149 AO)

 
Definition Verwaltungsakt

Ein Verwaltungsakt wird von einer
Behörde...

zur Regelung...

eines Einzelfalls...

auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts...

...mit unmittelbarer Rechtswirkung
nach außen erlassen.

Bekanntgabe

Die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes
kann schriftlich, mündlich oder durch
konkludentes Handeln erfolgen

Rechtsbehelf
Frist: beträgt einen Monat ab Bekanntgabe

 
Schritte des
Besteuerungsverfahrens

1. Ermittlung des Steueranspruchs

2. Festsetzung der Steuer

3. Erhebung der Steuer

Abgabenordnung

Bei Bekanntgabe per post, gilt der Brief 
vier Tage nach Versand als bekanntgege-
ben. Fällt das auf einen Sam-, Sonn- oder 
Feiertag, gilt der nächste Werktag
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